




Repräsentative Online-Befragung unter baden- württembergischen Bäckereibetrieben

Um Informationen über die Branchenstruktur des baden-württembergischen Bäckerhandwerks, die größten Bürokratiebelastungen sowie den Aufwand der

Erfüllung bürokratischer Pflichten in Bäckereibetrieben zu erheben, führten die Landesinnungsverbände, beraten durch den Normenkontrollrat Baden-

Württemberg und KPMG, im Jahr 2020 eine repräsentative Onlinebefragung durch. Von insgesamt 908 eingeladenen Betrieben beteiligten sich 321 und

damit 35 Prozent an der Umfrage.

Vor-Ort-Interviews in sechs Bäckereibetrieben

Es wurden sechs Betriebe unterschiedlicher Größe in unterschiedlichen Regionen persönlich befragt. Die Betriebsgröße variierte von einem kleinen

Betrieb mit einer Verkaufsstelle und zehn Beschäftigten bis hin zu einem größeren Bäckereibetrieb mit acht Filialen und 110 Beschäftigten. In den

persönlichen Interviews wurden die Betriebsinhaberinnen und -inhaber zu Bürokratiebelastungen, dem konkreten Verwaltungsvollzug vor Ort und der

Kommunikation und Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden befragt. Außerdem wurden einzelne Backstuben besichtigt und Einsicht in bestimmte

Dokumentationen, zum Beispiel die Aufzeichnungen der täglichen Temperaturkontrolle von Kühlgeräten, genommen.

„World Café“: Workshop mit Bäckerinnen und Bäckern und Beschäftigten der Landes- und Kommunalverwaltung

Betriebsinhaberinnen und -inhaber von Bäckereibetrieben, Beschäftigte von Landesministerien und weiteren Landesbehörden sowie der Landkreis- und

Kommunalverwaltung, Vertreterinnen und Vertreter von Krankenkassen und der Berufsgenossenschaft sowie Beschäftigte der Zoll- und

Finanzverwaltung wurden zum 1. September 2020 zu einem eintägigen Workshop im Format eines "World Cafés" nach Stuttgart eingeladen.

Die Diskussionsgruppen wurden aus Personen mit einem ähnlichen fachlichen Fokus (zum Beispiel Vertreter des Ministeriums für Ländlichen Raum und

Verbraucherschutz gemeinsam mit Lebensmittelkontrolleuren aus einem Landkreis) zusammengesetzt. In jeder Diskussionsgruppe waren Vertreterinnen

und Vertreter von Bäckereibetrieben vertreten, so dass sowohl die Perspektive der Normadressaten als auch die der Exekutive bzw. der kommunalen

Kontrollbehörden in die Lösungsentwicklung einfloss. Die Anwendung der „Chatham House Rules“, wonach die Inhalte nur unter der Wahrung der

Anonymität Aller im Raum weiterverarbeitet werden dürfen, ermöglichte eine offene Gesprächsatmosphäre. Die Möglichkeit für einen direkten

Austausch wurde von beiden Parteien (Normadressaten und Behörden) sehr positiv bewertet.

Expertengespräche mit den Landesinnungsverbänden

Die Geschäftsführung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesinnungsverbände standen für branchenspezifische Informationen und

Experteneinschätzung zur Verfügung und unterstützten das Studienprojekt.



Bürokratie umfasst alle organisatorischen und rechtlichen Prozesse, die zur Erfüllung 
von Informations-, Nachweis- und Meldepflichten gegenüber staatlichen Stellen, 
Sozialversicherungsträgern und anderen Institutionen erforderlich sind.

Sie dient der Kontrolle, Transparenz und Rechtskonformität, kann aber durch komplexe 
Vorschriften und redundante Abläufe zur Belastung für Unternehmen werden. 

Typische Elemente sind Formulare, Fristen, Berichtspflichten und standardisierte 
Verfahren.









Arbeitsschutz und Berufsgenossenschaft (BGN)

•Gefährdungsbeurteilung (§ 5 ArbSchG, DGUV Vorschrift 1)
•Betriebsanweisungen (§ 14 GefStoffV, DGUV Regel 100-001)
•Unterweisungen (§ 12 ArbSchG)
•Erste-Hilfe-Organisation (DGUV Vorschrift 1)
•Unfallanzeigen (§ 193 SGB VII)
•Prüfung elektrischer Betriebsmittel (DGUV Vorschrift 3)
•Lohnnachweis an BGN (§ 165 SGB VII)
•Hautschutzplan (ArbMedVV, DGUV Information 206-006)
•Lärmmessung und Schutzmaßnahmen 
(LärmVibrationsArbSchV)



Lebensmittelhygiene und Gesundheitsamt

•Hygieneplan (VO (EG) Nr. 852/2004)
•HACCP-Dokumentation (VO (EG) Nr. 852/2004)
•Temperaturkontrollen (LMHV)
•Schulung nach § 43 IfSG
•Allergenkennzeichnung (LMIV)
•Rückverfolgbarkeit (VO (EG) Nr. 178/2002)
•Trinkwasserhygiene (TrinkwV)



Sozialversicherung und Personalwesen

•Anmeldung bei Krankenkassen (§ 28a SGB IV)
•Beitragsnachweise (§ 28f SGB IV)
•DEÜV-Meldungen
•Arbeitsverträge (§ 2 NachwG)
•Arbeitszeitnachweise (§ 16 ArbZG)
•Urlaubs- und Krankheitsdokumentation (EFZG, BUrlG)
•Betriebliche Altersvorsorge (§ 1a BetrAVG)



Steuerrecht und Finanzamt

•Lohnsteueranmeldung (§ 41a EStG)
•Umsatzsteuervoranmeldung (§ 18 UStG)
•Betriebsprüfungsdokumentation (§ 147 AO)
•Kassenführung (GoBD)
•Inventur und Jahresabschluss (HGB, EStG)



Umwelt- und Abfallrecht

•Entsorgungsnachweise (KrWG, VerpackG)
•Energieverbrauchsdokumentation (EDL-G)
•Gefahrstofflagerung (GefStoffV, TRGS 510)

Baurecht und Brandschutz

•Brandschutzordnung (ArbStättV, ASR A2.2)
•Prüfprotokolle für Anlagen (Landesbauordnung, BetrSichV)
•Lüftungs- und Raumlufttechnik (VDI 6022)



Meldepflichten an das Statistische Landesamt

•Monatliche Verdiensterhebung
• Meldung von Bruttolöhnen und Arbeitszeiten bestimmter 

Beschäftigtengruppen
• Rechtsgrundlage: § 4 Bundesstatistikgesetz (BStatG), 

Verdiensterhebungsverordnung
•Jahreserhebung im Dienstleistungsbereich

• Angaben zu Umsatz, Beschäftigten, Investitionen
• Rechtsgrundlage: § 3 BStatG, Dienstleistungsstatistikverordnung

•Handwerksstatistik
• Struktur- und Leistungsdaten für das zulassungspflichtige Handwerk
• Rechtsgrundlage: § 3 BStatG, Handwerksstatistikverordnung

•Arbeitskostenerhebung (alle 4 Jahre)
• Detaillierte Angaben zu Personalaufwand und Arbeitszeiten
• Rechtsgrundlage: § 3 BStatG, Arbeitskostenerhebungsverordnung

•Investitionserhebung (bei Aufforderung)
• Angaben zu Investitionen in Maschinen, Gebäude, IT
• Rechtsgrundlage: § 3 BStatG

•Meldung zur Beschäftigtenstruktur
• Altersgruppen, Geschlecht, Teilzeit/Vollzeit
• Rechtsgrundlage: § 3 BStatG



BÄCKEREIBETRIEBE WERDEN VOR ALLEM DURCH DIE VIELZAHL BÜROKRATISCHER 

PFLICHTEN BELASTET

Viele Betriebsinhaberinnen und -inhaber haben Schwierigkeiten, den Überblick über alle gesetzlichen

Verpflichtungen zu behalten. Sie erfüllen daher oft nur die Pflichten, die vom jeweiligen Kontrolleur vor Ort

eingefordert werden. Der Gesamtüberblick fehlt ihnen, genauso wie häufig das Verständnis dafür, worin der Sinn

der konkreten behördlichen Anforderung liegt.

12,5 STUNDEN PRO WOCHE: BÜROKRATIEAUFWAND EINES BÄCKEREIBETRIEBS

Eine repräsentative Online-Befragung unter baden-württembergischen Bäckereibetrieben hat ergeben, dass ein

Betrieb im Schnitt 12,5 Stunden pro Woche für die Erfüllung bürokratischer Pflichten benötigt. Zu diesen

Bürokratiekosten zählen rechtliche Informations- und Dokumentationspflichten, wie z. B. die Pflicht,

Dokumentationen zu erstellen oder Formulare auszufüllen.





















Fazit

Obwohl die Digitalisierung teils erhebliche Potenziale für den Bürokratieabbau bietet, sind bisherige 
Erfahrungen gemischt: Wo Prozesse wirklich digital sinnvoll gestaltet und vereinfacht werden, entstehen Zeit-
und Kostenvorteile. In vielen Fällen jedoch überlagern neue bürokratische Anforderungen und schleppende 
Umsetzung die möglichen Effekte, sodass für viele Unternehmen und Behörden kein unmittelbarer Vorteil 
spürbar ist.




